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Wissenschaft und Bildung
Beilage zur Karlsruher Zeitung (Badischer Staatsanzeiger ) Nr . 20

Mr 4 Samstag , den 24 . Januar 1931

Die Lurrgfrau v»n Orleans
in de« Dievtung

Von Df. Willi Beils

Als wundervolles Geschehe » inmitten einer kriegdurch-
tobten Zeit enthielt das tragische Geschick der Jeanne
tz

'Arc solch starke dramatische Kraft , daß eine dichterische
Behandlung zur Notwendigkeit wurde . Weit über die
Grenzen geschichtlicher und menschlicher Alltäglichkeit wob
sich in dem Erdenwirken des einfachen, gottbeseelten
Landmädchenvon Domremy ein Menschenschicksal auf der
Grenzlinie von Diesseits und Jenseits ab. dessen uner¬
hörter Gang dichterische Gestaltungskraft mächtig bewe¬
gen mußte . Shakespeare, Voltaire , Schiller und Shaw
sind die bedeutendsten dichterischen Gestalter des Jeanne -
d 'Arc -Stoffes . Indem diese das ' gleiche Thema je nach
ihrer Einstellung grundverschieden behandeln , schafft jeder
von ihnen , durch je ein Jahrhundert getrennt , ein voll¬
ständig verschiedenes Abbild der Jungfrau , das aus Na -
tionalhaß , religiöser Gehässigkeit, romantischem Über¬
schwang und geistreicher Satire seine Farben mischt .

In dem Königsdrama aus Shakespeares Frühzeit
,,Heinrich VI ." tritt im 1 . Teil „Joan la Pucelle cotn -
monly called Joan of Are " in einer Beleuchtung auf ,
wie britischer Nationalhaß die Urheberin der englischen
Niederlagen sieht. Nur in wenigen Szenen tritt Jo¬
hanna auf . Wie Schiller und auch Shaw geht Shake¬
speare von der übereinstimmenden Angabe der Quellen
aus , wonach Johanna den echten König trotz versuchter
Täuschung erkennt. Zum Beweis ihrer göttlichen Sen¬
dung kämpft sie mit dem König und besiegt ihn (nicht
überliefert ) . Die wichtigste, geschichtlich beglaubigte Ver¬
sprechung , den Dauphin in Reims krönen zu wollen ,
hat Shakespeare vorweggenommen , indeni er die Krö¬
nung vor das Auftreten der Jungfrau legt . Entgegen
aller geschichtlichen Wahrheit sagt Johanna dem Liebes -
tverben Karls Erhörung zu . Diese charakteristische Ände¬
rung weist auf den gehässigen Schluß hin . Orleans wird
entsetzt , Johanna führt das französischeHeer in die Stadt .
Nachdem sie dann durch List Rouen eingenommen , aber,wie Orleans , wieder verloren hat (beides ungeschichtlich ),
führt sie durch ihre Beredsamkeit die Versöhnung Philipps
von Burgund mit König Karl herben Aber alles ge¬
lingt der Jungfrau nur durch die Unterstützung durch
höllische Geister . Nun werden ihre Zauberkünste zu
schwach, um die Mächte der Hölle weiter an sich zu ketten.
Die heranstürmenden Engländer nehmen die Fluchende
gefangen . Auch hier ist Shakespeare zugunsten seiner

Neues aus Natuvwissenstihast
und Technik

Ein neues Mittel gegen Krebs ?
Kürzlich berichtete Dr. Eopemann , Dr. Coke und Dr.

Gvuldesbrvugh aus London , daß im „ bestrahlten Flo -
roscin " wahrscheinlich ein Mittel vorhanden ist, , welches
imstande ist , alle Krebserkrankungen außerordentlich
günstig zu beeinflussen . Jedenfalls konnten bei 70 Kran¬
ken, die alle an Krebserkrankungen leiden , welche Opera¬
tionen nicht gestatteten , teilweise sehr gute Resultate er¬
zielt werden. In Prozentzahlen ausgedrllckt, wurden von
den Patienten 11,5 Proz . geheilt , 20 Proz . sehr gebessert.Da auch noch aus anderen Kliniken scheinbar günstige
Erfolge berichtet werden , so z. B . von Wight und Gutter
aus Sydney , erscheint eine eingehende Nachprüfung über
die Wirksamkeit und vor allen Dingen die Unschädlich¬keit geboten. Sollte das neue Mittel wirklich gute Er¬
folge haben, so wird man wohl in allernächster Zeit auchvon deutscher Seite Näheres darüber erfahren . Es muß
allerdings noch gewartet werden , bis diese Ergebnisse
vorliegen , ehe sich ein endgültiges Urteil über den Nutzendes neuen Mittels fällen läßt . Am besten scheinen die Er¬
krankten zu reagieren , welche noch nicht mit Röntgen -
vder Radiumstrahlen behandelt wurden . Und gerade die
Krebsgeschwülste, welche sich durch ungeheuer schnelles
Wachstum auszeichnen , sollen am besten auf die Fluores¬
tingaben reagieren . Am deutlichsten war die Besserungbei einem Speiseröhrenkrebs , bei dem die Schluckbeschwer¬den bald nach dem Beginn der Behandlung verschwan-
den .

Wird die Saharabahn gebaut ?
Der Plan der französischen Regierung , eine Trans¬

saharabahn zu bauen, ist , wie kürzlich berichtet wurde ,
neuerdings auf starke Opposition unter französischenFachleuten gestoßen. Das Projekt geht dahin , eine Ver¬
bindung zwischen der Stadt Colomb -Becher, wo bisherdie Eisenbahnlinie von Oran an der Küste kommend, zuEnde war , südwärts quer durch die Sahara nach Bouremam Niger , an der Stelle , wo er nach Südosten umbiegt ,herzustellen.

Die Regierung verspricht sich davon vor allem groß "
Vorteile für einen eventuellen Krieg . Während bisher

Landsleute von der Wahrheit abgewichen ; denn Johanna
wurde von den Burgundern an die Engländer verkauft.
Als dann Johanna zum Tode geführt wird , da erreicht
die Gehässigkeit des englischen Dichters ihren Höhepunkt.
Zunächst verleugnet Johanna in ihrem Hochmut ihren
Vater . Dann versucht sie mit dreisten Lügen über ihre
königliche Herkunst der Strafe zu entgehen . Den Höhe¬
punkt erreicht dieses Zerrbild der Wahrheit , als Johanna ,
die eben noch ihre nie befleckte Jungfräulichkeit betont
hat, eingesteht, daß sie Mutter ist ! Unter Hohnlachen
über dieses „Wunder " wird dann die Hexe zum Tode ge¬
führt . Allerdings steht die Urheberschaft Shakespeares
nicht unbestritten fest . Sicher gehört dieses Drama zu
den Jugendarbeiten , die nach stemden Vorlagen verfaßt
sind. Jedenfalls aber ist diese Darstellung eine aus Na¬
tionalhaß geborene Verzerrung der Wahrheit .

Ganz anders steht Voltaire dem Stoff gegenüber . Er
sieht in seinem Epos „La Pucelle d’Orleans " (1730 bis
1762) in Gestalt und Schicksal der Jungfrau nur den
Inbegriff der kulturellen Verblödung des Mittelalters ,
die nach seiner Ansicht auf die große Macht der verhaßten
katholischen Kirche zurückzuführen ist. Seit Johanna
1456 infolge der Revision des ungeheuerlichen Prozeß¬
verfahrens für völlig unschuldig erklärt worden war , hatte
ihre Verehrung in den weitesten Kreisen zugenommen .
In seinem maßlosen Haß gegen die katholische Kirche sah
Voltaire als eistiger Diener der Aufklärung hier eine
willkommene Gelegenheit , alle Roheit, ' Dummheit und
Beschränktheit des Mittelalters , wie er es auffaßte , ja,
die ganze christliche Weltanschauung mit der beißenden
Lauge seines schonungslosen Spottes zu übergießen . Jo¬
hanna ist keine gottbegeisterte Jungstau , sondern ein
Werkzeug in den Händen betrügerischer Priester . Dieses
geistreiche Schmähwerk, an dem Voltaire drei Jahrzehnte
gearbeitet hat, erschien sogar dem rationalistischen Zeit¬
geist so unerhört kühn , daß das Epos nur handschriftlich
verbreitet wurde, bis es 1762 gedruckt wurde . In den
Kreisen der Aufgeklärten galt Johanna fortan als Inbe¬
griff mittelalterlicher Dummheit .

War es klar , daß Schiller bei der dramatischen Behand¬
lung des Freiheitsbegriffes bei den einzelnen Nationen
auf den hundertjährigen Kampf Frankreichs gegen Eng¬
land stoßen mußte, in dem Jeanne d 'Arc die entscheidende
Rolle spielte , so ergriff er mit warmem Herzen die Ge¬
legenheit , der besudelten Gestalt der edlen Jungfrau in
einer dramattschen Ehrenrettung Gerechtigkeit zu erwei¬
sen , mehr aber noch, das „edle Bild der Menschheit" ge¬
gen den Skepttzismus der Aufklärung zu schützen. An

die Soldaten aus dem französischen Sudan erst nach Da¬
kar und von dort auf dem sehr langen Seeweg nach Bor¬
deaux gebracht werden mußten , könnte man sie nach Fer¬
tigstellung der Bahn sofort nach Algerien und von da
per Schiff nach Marseille in unverhältnismäßig kürzerer
Zeit bringen . Außerdem glaubt die Regierung , daß die
Bahn den Handel in den von ihr durchschnittenen Gebiet
sehr beleben wird, so daß auch eine Rentabilität zu er¬
warten ist. Demgegenüber behauptet der Gelehrte Ca-
mille ^ Vallaux, daß die Kosten des Bahnbaus so groß sein
wiirden , daß an eine Rentabilität gar nicht zu denken sei.
Während die französische Regierung einen Betrag von
zwei Milliarden Franken angesetzt hat, wird das Projekt
nach Vallaux ' Ansicht etwa 7 Milliarden Franken (1170
Millionen Reichsmark) kosten, eine Summe , deren Aus¬
gabe nach seiner Ansicht auch durch die militärischen Vor¬
teile nicht gerechtfertigt ist.

Es bleibt abzuwarten , ob diese Sttmmen sich lveiter
mehren ; zunächst wird jedenfalls mit den Arbeiten fort¬
gefahren , da sich herausgestellt hat, daß die Kostenan¬
schläge noch nicht wesentlich überschritten sind.

Ausnützung der Wärmeenergie der Meere
Von vielen Seiten wird an der Lösung des Problems

der Ausnützung der im Meere aufgespeicherten thermi¬
schen Energie gearbeitet . U. a. haben die stanzösischen
Erfinder G. Claude, W. Boucherot bekanntlich ein Ver¬
fahren ausgebildet , das nun in Ongree auf seine prak¬
tische Verwertung geprüft worden ist. Nachdem nun diese
Vorversuche abgeschlossen sind , soll in den tropischen Ge¬
wässern auf Kuba, in der Bucht von Mautazas , 100 Kilo¬
meter östlich von Havana , eine große Versuchsanlage ge¬
baut werden . Die für diese Versuche nötige Röhre , die
eine Länge von 2000 Meter haben wird, wird in Paris
hergestellt . Gegen die Einflüsse von Meereswafser auf das
Metall wird die zu den Versuchen benötigte 2000 Meter
lange Röhre nicht gesichert . Dagegen erhält sie aber einen
Wärmeschutz, damit das aus der Tiefe aufsteigende Wasser
nicht unterwegs Temperaturverlust erleidet , d . h . sich
also erwärmt . Außerdem wird der oberste Teil gegen
den Wellengang geschützt werden müssen. Die Röhre wird
an der Eintauchstelle zusammengesetzt und in ihrer gan¬
zen Länge eingesenkt. Den Versuchen kommt zustatten ,
daß in der Bucht von Mantazas sehr günstige Tiefenver -

dem Beispiele der Jungfrau sollte der ewige Kampf zwi¬
schen Idealismus und Materialismus dargestellt werden.

In seiner schroffen Kampfansage gegen Voltaire und
in seiner Gestaltung der Jungfrau als einer Vorkämpferin
für die sittliche Größe eines , geläuterten Menschentums
führt Schiller Johanna als die Vergeistigung des Sinn¬
lichen durch die Kämpfe ihrer irdischen Laufbahn hin¬
durch und zeigt , daß es nicht möglich ist, „die sinnliche
Natur wie eine grobe Hülle abzustreifen"

. Aber die Ver¬
geistigung des Körperlichen zeigt sich in der Kraft der
Seele , die nach veredlendem inneren Kampfe den wah¬
ren Menschen in seinem erhabenen Charatter reifen läßt .
Nicht nur die von Voltaire vertretene Aufklärung mit
ihrer seelenlosen einseitigen Verstandesbildung hatte
Schiller zu dieser Auffassung geführt . Mehr noch ließ
ihn Kants Forderung der ungehemmten Vorherrschaft
des Verstandes (unter Zurückdrüngung des Gemütes )
die sinnlich geschaute Welt feines Dichtens und die Über¬
zeugung von der Macht des Gemütes ernstlich bedrohen.
Für Schiller wird Johanna die Gestalt, die die sittlichen
Kräfte anspannt und die als Verkörperung des wahren
Vernunftgesetzes in ihrer Überivindung der sinnlichen
Natur ins Erhabene wächst. Aus dieser Einstellung
heraus proklamiert Schiller als Grundtendenz seines
eben angefangenen Dramas : „Unsere Tragödie , wenn
wir eine solche hätten , hat mit der Ohnmacht, der Schlaff¬
heit , der Charakterlosigkeit des Zeitgeistes und mit einer
gemeinen Denkart zu ringen , sie muß also Kraft und
Charakter zeigen , sie muß das Gemüt zu erschüttern , zu
erheben , aber nicht aufzulösen suchen .

" Von dieser Idee
aus nun formt der Dichter des deutschen Idealismus sein
Drama . Die Welt des Königs ist das Abbild einer ent¬
arteten ( dekadenten) Welteinstellung ohne Tatkraft, Ver¬
nunft und Pflichtgefühl , die ihre Schwäche hinter schönen
Worten und Gedanken verbirgt . Agnes Sorel ist der
Typ der „ schönen Seele " ohne Kampf und Leidenschaft.
Der energische Wille zur Tat verkörpert sich in Dunois ,
der harten Naturkraft ohne Verfeinerung , dem schärfften
Gegensatz zu Karl . Es bedarf der unwiderstehlichen
Kraft einer hinreißenden — vom Himmel kommenden —
Idee , um die Tatenlosigkeü zu beflügeln und die Gegen -
sätze zu gemeinsamem Handeln zu versöhnen. Der Sieg
des Idealismus über den Materialismus ist die Aufgabe
Johannas . Von diesem Gesichtspunkte aus ist ihre über¬
ragend zentrale Stellung sowie die Unterordnung aller
übrigen Kräfte im dramatischen Aufbau geschaffen . Wenn
auch die Durchführung des Grundgedankens von drama-
tischen Schwächen unterbrochen wird , so feiert doch die
Idee ihren Triumph . Wie die strebenden Pfeiler und

hältnisse herrschen. Bereits 250 Meter vom Ufer entfernt
ist das Meer bereits 30— 40 Meter tief . Die Röhre wird
sich 1500 Meter ins Meer vorschieben und hier in eine
Tiefe von 600 Meter vorstoßen. Die ausgewählte Bucht
ist für die Versuche insofern noch besonders günstig , als
dort nach den bisherigen Untersuchungen nicht mit starken
Unterseeströmen zu rechnen ist . In den Kreisen der
Wärmeenergiefachleute werden die Versuche Claudes und
Boucherots mit Aufmerksamkeit verfolgt . Immerhin
herrscht den Versuchen gegenüber noch eine gewisse Skep¬
sis vor, und zwar nicht in wissenschaftlicher , wohl aber in
wirtschaftlicher Hinsicht, da man annimmt , daß die Kosten
der Anlagen nicht im entsprechendenVerhältnis zum Er¬
trage stehen werden .

Eine neue Gruppenrinteilung des Menschen
Die im Jahre 1902 entdeckten Blutgruppen des Men¬

schen sind soeben von einer neuen Entdeckung überholl.
Es handelt sich um die Tatsache, daß es ebenso wie Blut¬
gruppen auch Speichelgruppen gibt . Hugo Lehr hat eben
darauf hingewiesen , daß der Speichel ebenso , wie das
Serum , aus dem Blut , von spezifischen Körpern einer
bestimmten anderen Blutgruppe zusammengeballt wird.
Die Blutgruppen haben sich in der gerichtlichen Medizin
außerordentlich bewährt , weil auf ganz einfache Methode
die Zugehörigkeit zu einer individuellen Gruppe, die
unter ggnz bestimmten genau studierten Umständen ver¬
erblich ist und sich im Leben nur unter ganz schweren
Eingriffen — Infektionen oder ähnliches — ändert, fest¬
gestellt werden kann. Das ist bei Blutspritzern, bei yor-
getäuschten Verbrechen, bei denen am Tatort anderes
Blut gefunden wird , als dem Verletzten zugehört, von
weittragender Bedeutung . Da die Zugehörigkeit zu einer
bestimmten Gruppe aber jetzt auch durch den Speichel er-,
möglicht ist. wird diese Bestimmung wesentlich verein¬
facht. Dabei wird so vorgegangen , daß ein Tropfen Blut
einer bestimmten Gruppe mit dem Speichel der zu unter¬
suchenden Person gemischt wird. Aus der Reaktion der
beiden Tätigkeiten , d . h . danach , ob eine Zusammenbal¬
lung eintritt oder nicht , ist die Zugehörigkeit sofort ohne
besondere Berechnung abzulesen. Nach den Untersuchun¬
gen von Lehr ist anzunehmen , daß auch andere Gewebs¬
flüssigkeiten ihren eigenen Gruppencharakter haben. Al
lerdings stehen darüber noch beweisende Untersuchungen
aus .



Türme der himmelstrebenden Gotik, so führt uns dasMiterleben der Jdeenentwicklung in der „Jungfrau vonOrleans " aus der E»denschwere hinauf in die lichte Hei¬mat der Ideen . Und wie das feurige Licht durch die
farbensprühenden Fenster bricht und die himmlische Glo¬rie hereinzuströmen scheint, so entsteht aus der Jenseits -
Vision der letzten Szene der verklärte Sieg des Idealen .Durch diese wahrhaft dichterische Gestaltung des Jeanne -d'Arc-Stoffes hat Schiller, ohne der Geschichte allzu sehrGewalt anzutun , das fortan gültige Bild der Jungfrauvon Orleans geschaffen.

Im Gegensatz zu Schiller betont Bernhard Shaw die
geschichtliche Einstellung . Seine „Heilige Johanna " siehtEreignisie und Personen vom Standpunkte der modernenGegenwart , baut aber auf den gesicherten Ergebnissen der
geschichtlichenForschung auf . Das Problem ist bei Shawdie richtige Erfassung des Zeitgeistes, Menschen undGeschehnisse als typischen Ausdruck ihrer Zeit zu begrei¬fen und somit unter Hinweis auf die unwandelbarenGrundlagen des menschlichen Charakters den Menschender Gegenwart das gleiche Fehlurteil zuzuschreiben , wiees das beginnende 16. Jahrhundert gefällt hat. In gro»hem Gegensatz zu Schiller gibt es bei Shaw keine Wun-der. ViÄmehr besteht Johannas einziges „Wunder" inihrer mutigen Entschlossenheit , ihrem klaren, ungetrüb -

StaatSanreigev
BekanntmachungMit Bezug auf die Bestimmung in § 20 Abs. 1 Satz 2 derbadischen Verfassung vom 21. März 1919 wird nachstehend dervom Gesamtministerium angenommene Entwurf eine» Ge-setze » über Feldbereinigung bekanntgegeben.

Karlsruhe , den 22. Januar 1931.
Staatsministerium:

Wittemann . ]
Entwurf eine» Gesetze» Wer Feldbrreinigung. '

Das badische Volk hat durch den Landtag amda» folgende Gesetz beschlossen : ^I . Abschnitt . %Einleitende Bestimmungen. |
§ 1 .

Voraussetzungen des Unternehmens .(1) Ist eine Feldgemarkung oder sind Teile derselbe» in¬folge der unwirtschaftlichen Form der Grundstücke, der Ge¬mengelage, oder des Mangels geeigneter Zufahrten unzweck¬mäßig aufgeteilt , so kann die Feldeinteilung nach Maßgabedieses Gesetzes geändert werden, wenn davon ein erheblicherNutzen für die Landwirtschaft zu erwarten ist.(2) Eine Feldbereinigung kann darin bestehen, daß di«Grundstücke umgelegt, insbesondere, soweit sie demselbenEigentümer gehören, zusammengelegt, oder daß Feldwegeoder Wasserläufe neu angelegt , geändert oder beseitigt, oderdaß diese Maßnahmen gleichzeitig durchgeführt werden.
8 2.

, Grund st ücksteile .Ts können auch Teile von Grundstücken in das Verfahrenrinbezogen werden.
8 3.

Begriffserläuterungen .
(1) Als „beteiligt" an der Feldbereinigung gelten außerden Eigentümern der einbezogenen Grundstücke Personen ,denen dingliche Rechte an diesen Grundstücken zustehen, undNutznießer oder Pächter dieser Grundstücke.
(2) Unter „Masse" im Sinne diese» Gesetze» ist die Gesamt¬heit derjenigen Grundstücke zu verstehen» welche gemäß § 33Absatz 3 und 8 49 bei der Umlegung der Kosten der Feld¬bereinigung zu berücksichtigen sind .
(3) Soweit die Wasser- und Straßenbaudirektion nach denBestimmungen dieses Gesetzes tätig wird, handelt sie als„Feldbereinigungsstelle für Baden ".

8 4.
Gestattung der Arbeiten .

Jeder Eigentümer ist verpflichtet, Arbeiten, die zur Vor¬bereitung und Durchführung einer Feldbereiniguna notwen¬dig find, auf seinem Grundstück gegen Ersatz de» dadurch ver¬ursachten Schaden» geschehen zu lassen.
II . Abschnitt .

Umlegungen.
8 s.

Befreite Grund st ücke .
(1) In das Verfahren dürfen ohne die Zustimmung desEigentümers nicht einbezogen werden : Hausgrundstücke,Hausgärten , Bauplätze, Grundstücke, die zu einem geschlos¬senen Wald - oder Rebgebiet gehören oder hauptsächlich demObstbau dienen, im Betriebe befindliche Lehm-, Sand -, Kie»-,Kalk - , Tongruben und Steinbrüche , sowie Grundstücke» diegewerblichen Zwecken dienen oder auf denen sich Mineral¬quellen befinden.
(2) Treffen die vom Beizug befreienden Eigenschaften nurfür einen Teil des Grundstücks zu, so kann, wenn e» sich als

zweckmäßig erweist, der andere Teil beigezogen werde».
- § 6.

Ausnahmsweise Inanspruchnahme der in 8 8
erwähnten Grundstücke .Kann ein Feldweg oder ein Wasserlauf nicht zweckentspre¬chend angelegt werden, ohne daß eines der nach 8 8 vom Bei¬zug befreiten Grundstücke in Anspruch genommen wird, so sollderjenige, dem da» Eigentum an dem Feldweg oder demWaflerlauf nach 8 17 Absatz 3 und 4 zufallen soll, das Eigen¬tum oder eine Dienstbarkeit an der erforderlichen Fläche vor¬behaltlich der Zustimmung der Wasser- und Straßenbandirek «rion zu dem Vertrage erwerben . Nötigenfalls kann auf An¬

trag der Wasser- und Stratzenbaudirektion das Staatsmini¬sterrum den Eigentümer mit unmittelbarer Wirkung auch ge¬gen seine Rechtsnachfolger für verbildlich erklären , dasEigentum an den im Sah 1 Genannten abzutreten oder zuseinen Gunsten eine Beschränkung des Eigentums zu dulden.Die Bestimmungen in 88 3—15, 30—69 des Enteignungs¬gesetzes finden entsprechende Anwendung. Soweit nach 8 17
Absatz 3 und 4 der Feldweg oder der Wasserlauf jemandenunentgeltlich zufallen soll, ist ihm der Kaufpreis oder die
Entschädigungssumme von der Masse zu ersetzen .

8 7.
Einleitung de » Verfahren ».

ft ) Den Antrag auf Einleitung de» Verfahrens stellt di«Wasser- und Stratzenbaudirektion entweder von sich aus oder

t«n Verstände, in der göttlichen Kraft , die in ihr lebtsowie in der Reinheit des Körpers und der Seele . Ihrgottgewolltes Ziel bringt die Jungfrau in Konflikt mitden beiden großen Mächten des Mittelalters : Lehnsadelund Kirche . So entsteht das Problem : vom Standpunktedes Adels hat Johanna niemals den Adel erwähnt undnur an den König als den Herrn gedacht ; dagegen hat siein den Augen der Geistlichkeit nie die Kirche erwähntund nur cm Gott und sich selber gedacht. Beide Mächtesehen in Johannas Auffassung den Protest der indivi¬duellen Seel « gegen die Vermittlung des Priesters(Protestantismus ) und des Pairs (Nationalismus ).Beide Mächte muffen vom Standpunkte ihrer Existenz -
berechttgung die Jungfrau zermalmen . Tiefste Wahr-heit find die Worte des Inquisitors : „Es ist eine fürch¬terliche Sache, ein junges und unschuldiges Geschöpf zer¬malmt zu sehen zwischen diesen gewaltigen Kräften :Kirche und Gesetz . Was weiß sie von Kirche und Gesetz !Sie hat kein Wort von unserem Gerede verstanden! "Wie aber würde sich die Menschheit verhalten, wennJohanna wieder auf Erden erschiene? Diese Frage be¬antwortet der satirische Epilog : auch heute würde das-selbe Fehlurteil noch einmal gesprochen werden!

Mit Shaws geschichtlicher Einstellung ist die Behand¬lung des Jeanne -dÄrc -Stoffes in ein neues Stadium
auf Anregung Dritter bei dem Bezirksamt unter Darlegungder den Antrag begründenden Verhältnisse.

(2) Dem Antrag sind anzuschlietzen :1 . ein Plan , aus dem di« Grenzen des umzulegenden Ge¬biets und die Grundzüge des geplanten Unternehmenszu ersehen sind,2. ein Verzeichnis der etnbezogenen Grundstücke mit An¬gabe der Eigentümer , der Benützungsart und der Fläche .3. ein Voranschlag über die voraussichtlichen Kosten desUnternehmens .
(3) In dem Anträge ist anzugeben , wieviele Sachverstän¬dige und Stellvertreter gemäß 8 12 Absatz 2 gewählt werdensollen.
(4) Liegt ein Fall des 8 6 vor, so sind auch hierüber dieerforderlichen Angaben zu machen.
(5) Die Wasser- pnd Stratzenbaudirektion kann den Antragzurückziehen oder in minder wichtigen Punkten ändern . Imersteren Fall bleiben die entstandenen Kosten der Staatskaffezur Last.

8 8.
Bekanntmachung , Abstimmungstagfahrt .(1j Das Bezirksamt hat den Antrag nebst Anlagen in derGemeinde oder den Gemeinden, auf deren Gemarkung dieFeldbereinigung stattfinden soll, zur Einsicht der Beteiligten14 Tage lang offenzulegen. Die Offenlegung ist in den amt -lichen Verkündigungsblättern des Bezirks und ortsüblich be¬kanntzumachen. In dieser Bekanntmachung find zugleich dieBeteiligten zu einer Tagfahrt einzuladen , in der über dieFrage , ob die Feldbereinigung nach dem Antrag der Waffer¬und Straßenbaudirektion durchgeführt werden soll, beratenund abgestimmt wird. Außerdem soll den Eigentümern einAbdruck der Bekanntmachung und der §8 2 und 10 dieses Ge-setzes übersandt werden.

(2) Zwischen dem Beginn der Offenlegungsfrist und derTagfahrt soll eine Zeitspanne von mindestens 3 Wochen liegen.
8 9.

Stimmberechtigte .
(1) Stimmberechtigt sind diejenigen Personen , die zur Zeitder Abstimmung Eigentümer der einbezogenen Grundstückesind ; sie können sich durch schriftlich Bevollmächtigte vertretenlassen .
(2) Ist ein Widerspruch gegen die Richtigkett des Grund¬buches eingetragen , so gilt die Zustimmung für dieses Grund¬stück als verweigert, wenn entweder der als Eigentümer Ein¬getragene oder der durch den Widerspruch Geschützte seineZustimmung versagt.
(3) Sind an einem Grundstück mehrere Personen als Mit¬eigentümer , Miterben oder Gesellschafter beteiligt , so kannjede ihre Stimme unabhängig von den Mitberechtigten ab¬geben: jede Stimme und die Fläche, die sie vertritt , wirdaber nur mst dem Bruchtest gerechnet, der dem Eigentums¬anteil (Erbtest, Anteil am Gesellschaftsvermügen) entspricht.(4) Bei Grundstücken von Eheleuten ist derjenige Ehegattezur Abstimmung befugt, dem die Verwaltung des Grundstückszusteht; einer Ermächtigung des anderen Ehegatten tzzbarfer nicht. Bei Grundstücken» die zum Gesamtgut einer fort-gesetzten Gütergemeinschaft gehören (8 I486 des bürgerlichenGesetzbuches ) , ist der überlebende Ehegatte zur. Abstimmungbefugt.
(6) Gesetzliche Vertreter bedürfen nicht der Genehmigungdes VormundschastsaerichtS. die .Vertreter von Gemeinden.Kirchengemeinden, Stiftungen und sonstigen der Aufsicht un¬terliegenden Gemeinschaften oder Anstalten nicht der Geneh¬migung der staatlichen und kirchlichen Aufsichtsbehörde, die

Eigentümer eines geschloffenen Hofguts nicht der Genehmi¬gung der Staatsbehörde .
(6) Die Abstimmung der Sttmmberechtigten ist auch sürfite SteätSnadifolatt bmdend.
(7) In der Abstimmungstagfahrt können auch andere Be¬teiligte als die Eigentümer der in das Verfahren einbezogenenGrundstücke Einwendungen geltend machen und zur Erörte¬

rung stellen.
8 io.

Abstimmung .
. (1) Wenn sich mindestens % der insgesamt vorhandenenStimmen , die zugleich % der Fläche sämtlicher einbezogenerGrundstücke vertreten , bei der Abstimmung gegen das Unter¬
nehmen aussprecheu, so ist da» Verfahren einzustellen ; an-
dernfalls sind die Eigentümer der nach dem Antrag einzube¬ziehenden Grundstücke verpflichtet, sich an dem Unternehmenzu beteiligen. , t _(2) Im Falle der Einstellung bleiben die entstandenen Ko¬
sten der Staatskaffe zur Last.

8 1t.
Einwendung auf Grund des 8 5.

(1 ) Behauptet ein Eigentümer , daß durch Einbeziehungeines Grundstücks der 8 6 verletzt werde, so muß er seine
Einwendung spätestens in der Tagfahrt nach 8 8, und zwarvor Beginn der Abstimmung schriftlich oder zu Protokoll er¬klären, andernfalls bleibt ihr das Gehör versagt .

(2) Über die Einwendung entscheidet die Waffer¬
henhaudirektion .

und Stra -(2) Übl
™en&aubi ~ - - -(3) Gibt sie der Einwendung statt, so ist das Abstimmung»-
ergebnis in der Weise za berichtigen, als ob das Grundstückvon vornherein nicht einb«zogen gewesen wäre .

(4) E'ne Entscheidung der Wasser- und Straßenbaudirek -
tion ist auch dann zu treffen , wenn das Unternehmen abge¬

geir^ en . Man muß sagen , daß er die Jungfrau objektissund würdig gezeichnet hat. Das überreichlich angebrachtesatirifche Element aber beeinträchtigt die Wirkung. Ent-sprechend dem hehren Geist der Heiligen muß auch dieDarstellung erschüttern und erheben. So dürfte die dich,terische Wahrheit zwischen Schiller und Shaw liegen.

Über die „Ständeorünuna und die Stufen der gesellschaft¬lichen Entwicklung" findet sich ein sehr beachtenswerter Auf.satz von Georg Weippert im Januarheft des „Kunstworts ",-ber , den Zeiterforderniffen Rechnung tragend , jetzt regelmäßigauch politische , insbesondere sozial- und wirtschaftspolitischeFragen , in seinen Arbeitsbereich einbezieht. Er stellt sichdabei in keiner Weise in den Dienst irgendeiner politischenPartei oder sonstigen Jntereffentengruppe , sondern befleißigtsich, getreu seiner Tradition , einer hohen , auf das Ganzeschauenden Objektivität , die das Studium des Kunstwortsden Angehörigen aller Parteien wertvoll und nutzbringendmacht . Er will dazu beitragen , die Erkenntnis der Grenzenund der Relativität alles soziologischen Doktrinarismus zufördern und die Einsicht zu verbreiten , daß in der versöhnen¬den Vereinigung der gegeneinanderstrebenden sozialen Ten¬denzen die einzige Möglichkeit gegeben ist, die menschliche Ge¬sellschaft auf dem ihr vom Schicksal zugewiesenen Erdraumezu lebenswertem fruchtbaren und sinnvollen Wirken zusam¬menzuhalten .
lehnt Norden ist. jedoch die Möglichkeit besteht , daß sich durchdie Entscheidung über die Einwendung das Abstimmungs,ergebnis ändert .

(5) Wird der Einwendung von der Waffer- und Straßen ,baudirektion nicht oder nicht in vollem Umfange stattgegeben,so kann der Einwendende innerhalb 14 Tagen von der Er¬öffnung an Rekurs an den Finanzminister einlegen.
8 12.

Aufgabe und Zusammensetzung des
Ausschusses .

(1) Die weitere Bearbeitung des angenommenen Feldbe,reinigungsantrags und die Ausführung des Baues neuerFeldwege und Wasserläufe oder der Änderungen an solchenffi Aufgabe eines Ausschuffes.
(2) Dieser besteht aus je einem höheren staatlichen Kultur -,Landwirtschafts - und Vermeffungsbeamten und mehrerer»Sachverständigen nebst Stellvertretern , deren Zahl die Was¬ser- und Straßenbaudirektion auf mindestens 3 festsetzt. Di«drei Beamten werden von der Waffer- und Straßenbaudirek ,tion ernannt . Tie Sachverständigen nebst Stellvertreter !»werden von den in der Tagfahrt nach 8 8 erschienenen Grund ,stückseigentümern mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt ;'kommt eine Wahl nicht zustande, so werden auch diese von derWaffer- und Straßenbaudirektion ernannt ; sie sind vom Be,zirksamt auf gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten zu ver,eidigen.

(3) Me Waffer- und Straßenbaudirektion bestimmt, welchesder Mitglieder de« Ausschuffes als Vorsitzender und als Stell ,Vertreter tätig zu sein hat.
(4) Der Bürgermeister ist als beratendes Mitglied zu der»Verhandlungen des Ausschuffes beizuziehen.

8 13.
Geschäftsordnung des Ausschusses .

( 1) Der Ausschuß ist beschlußfähig, wenn mindestens dieHälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Zueinem Beschlüsse ist die Mehrheit der Stimmen der anwesen¬den stimmberechtigten Mitglieder erforderlich, bei Stimmen¬gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Beider Entscheidung über Einsprachen und Beschwerden, die voneinem Mitglieds erhoben worden sind , darf dieses nicht mit ,wirken.
(2) Falls der Ausschuß dadurch beschlußunfähig ist, daß Mit ,«lieber ohne trifttgen Grund ausbleiben , kann ihnen die Was,ser- und Straßenbaudirektion die Kosten der vereitelten Tag ,fahrt zur Last legen.
(3) Der Ausschuß untersteht der Aussicht der Wasser- undStratzenbaudirektion und ist an ihre Weisungen gebunden.(4) Erachtet der Vorsitzende einen von der Mehrheit des

Ausschuffes gefaßten Beschluß für unrichtig, und ist eine Ver¬ständigung nicht zu erzielen, so hat er eine Entscheidung de«Waffer -und Straßenbaudirektion herbeizuführen .
(5) Die dem Ausschuß angehörenden Staatsbeamten imDienst erhalten Tage- und Übernachtungsgelder sowie Ersatzder Reisekosten nach den allgemeinen Bestimmungen . Die Ver¬gütung der übrigen Mitglieder des Ausschuffes wird durch di«Vollzugsverqrdnung geregelt.

8 14.
Aufstellung des Entwurfs .

(1) Der Ausschuß hat einen ins einzelne, gehenden Entwurfdarüber auszuarbeiten , in welcher Weise die Umlegung voll,
zogen werden soll.

(2) Zu diesem Zwecke ist darzulegen ,
1 . wie der bisherige Besitzstand der Eigentümer nach Lage,Fläche, Benützungsart und Wert ihrer Grundstücke be,

schaffen ist, und welche Rechte Dritter an den Grundstük-
ken bestehen (siehe 88 16 und 16),2. welche Feldwege und Wafferläufe neu anzulegen oder zuändern und welche Flächen für sie erforderlich sind (stehe
8 17 Absatz 1 und 2>,

8 wie der künftige Besitzstand der Eigentümer nach Lage,Fläche, Benützungsart und Wert der Grundstücke beschaf-
ftn sein soll und ob und welche Geldentschädigungen ,ihnen etwa zugewiesen oder auferlegt werden sollen (sieh« ,8 17 Absatz 3—5 und 88 18—20),4. in welcher Weise die Rechte Dritter an den embezogeneN
Grundstücken behandelt werden sollen (siehe 88 21—29 ) , ,5 . ob und in welchen Fällen und in welchem Umfange von,der Bestimmung in z 33 Absatz 4 Gebrauch gemacht wer,
den soll.

8 15.
BisherigerBesitzstand . *

(1) Das gesamte Umlegungsgebiet wird ohne Rücksicht auf
> Grundstücksgrenzen nach der durchschnittlichen Ertrags, '
bialeit in Weltklassen eingeteilt . Außerdem werden die ein, !
lnen Grundstücke nach ihrer Lage zum Ortsetter und za ,
n vorhandenen ZusahrtSwegen in Lageklaffen erngeterlt.
(2) Sodann wird zunächst die Größe der Flachen. d,e von
n einzelnen Grundstücken in dre verschiedenen Wertklaffen
llen kettaeftellt und der Wert des einzelnen Grundstücks be-
chne

'
t . Der hiernach für daS einzelne Grundstuck ermittelt «

krtragSwert " wird um einen von Lageklaff« zu Lageklasse
üaenden Hundertsatz vermindert („Lageabzug ), wenn da»
rundstück nicht der besten Lagettasse angehort . « chlie^ cch
ird aus diesen Grundlagen der Gesamtwert der zu berettn .



(8) Bei der Berechnung des Ertragswertes bleibt der Um -
stand unberücksichtigt . Latz auf den Grundstücken Bäume oder
«ndere mehrjährige Pflanzen oder sonstige « erlerhöhende Ein -
Dichtungen vorhanden stnd , und daß ein Grundstück aus be-
foi^ eren Gründen vorübergehend einen erheblich größeren
sä« geringeren «18 den durchschnittlichenErtrag liefert ; es ist
vielmehr im ersten Falle der Wert der Bäume , Pflanzen und
Einrichtungen, und im zweiten Falle der Wertunterschied be .
sonders zu ermitteln .

(4) Ferner stnd die Rechte Dritter an de« eiuzelue» Grund ,
stücken (dingliche Rechte . Pacht oder Nutznießung) sowie et-
maige Vormerkungen sestzustellen.

8 16.
Anhörung der Beteiligten .

(1 ) Der Vorsitzende des Ausschusses hat das Ergebnis dieser
Feststellungen zur Sinficht der Beteiligten 14 Tage lang offen-
zulegen. Die Offenlegung ist in den amtlichen Verkündigungs -
Kätter » des B^ irks und ortsüblich bekanutzumachen. In dieser
Bekanntmachung find zugleich die Beteüigten zu einer Tag¬
fahrt einzuladen , in der etwaige Einwendungen gegen die
Feststellungen bei Ausschlutzdermeiden zu erheben find. Au-
ßodem soll jedem Eigentümer ein Abdruck der Bekanntma¬
chung und ein Auszug auS dem nach § IS anfznstellenden Ver¬
zeichnis übersandt werden.

(2) Zwischen dem Beginn der Offenlegungsfrist und der Tag -
fahrt soll eine Zestspanne von mindestens 3 Wochen liegen.

(3) Über Einwendungen entscheidet der Ausschuß. Gegen
seine Entscheidung kann der Einwcudende innerhalb 14 Tagen
von der Eröffnung des Bescheides an Beschwert»« an die Was¬
ser- und Stratzeubaudirektion einlegen. Stützt sich die Be¬
schwerde darauf , daß bei der Bewertung Fehler unterlaufen
seien, und ist wahrscheinlich gemacht , daß es sich um erhebliche
Fehler handelt, so hat die Waffer- und Stratzenbaudirektion
vor ihrer Entscheidung eine nochmalige Prüfung durch d.en
Ausschuß , den sie zu diesem Zwecke um mehrere Sachverstän-
- ige vergrößert , anzuordnen ; andernfalls ist dre Beschwerde
von vornherein abzuweisen.

(4) Hält die Waffer- und Straßenbaudirektion di« Be¬
schwerde ganz oder zum Teil für begründet , so weist fie den
Ausschuß an, die Feststellungen entsprechend zu ändern . Zu¬
gleich bestimmt fie, ob die Tagfahrt nach Absatz 1 zu wieder¬
holen ist ; hiervon ist abzusehen, wenn die Änderung für die
übrigen Beteiligten von unerheblicher oder nur für einzetne
Beteiligte von erheblicher Wirkung ist ; in dem letzteren Falle
ist die Entscheidung diesen Beteiligten besonders zu eröffnen.

(5) Wird der Beschwerde von der Waffer- und Stvaßeudau -
direktion nicht oder nicht in vollem Umfange stattgegeben, so
kann der Beschwerdeführer, wird ihr stattgegeben, so kann
jeder der übrigen Beteiligten innerhalb 14 Tagen von der
zweite« Tagfahrt nach Absatz 1 . oder von der besonderen Er¬
öffnung an, Rekurs a« den Finanzminister einlegen.

(6) Ein Rekurs wegen Fehler bei der Bewertung ist »ur zu¬
lässig , wenn der Rekurrent Nachweisen kann, daß ein« erheb¬
liche «achtestige Wirkung für ihn eintritt .

8 17.
Feldwege und Wasserläufe .

(1 ) Nach endgültiger Feststellung des bisherigen Besitzstan¬
des ist der Entwurf für die Reuanlage »der Änderung der
Feldwege und Wafferläufe aufzustellen und der Waffer- und
Stratzenbaudirektion zur Geuehmigung vorzulegen. Ist diese der
Auffaffnng, daß es sich um wesentliche Änderungen an den
Grundzügen des dem Anträge zugrunde liegenden Planes
handelt, so hat fie die Wiederholung der Tagfahrt nach 8 6
zu veranlassen.

(2) Nach Genehmigung des Entwurfs durch die Waffer - und
Stratzenbaudirektion sind die Feldwege und di« Wafferläufe
mit Ausncchme der Be- und Entwüfferungsgrüben , die als Zu¬
behör der einzelnen Grundstücke zu gelte« haben, zu vermar -
ken und zu vermessen.

(3) Die Feldwege in dem Umlegungsgebiet werden unent¬
geltlich der Gemarkungsgemeinde überwiesen , die sie künftig
auf ihre Kosten zu unterhalten hat .

(4) Die Wafferläufe mit Ausnahme der Be- und Entwässe¬
rungsgräben . die als Zubehör der einzelne» Grundstücke zu
gelten haben, werden unentgeltlich an diejenigen überwiesen ,
in deren Eigentum fie oder die durch sie ersetzten Wafferläufe
bisher standen. Neue Wafferläufe find (vorbehaltlich der er-
wähnten Ausnahme ), dann , wenn sie auf Beschluß einer ge¬
setzlichen Waffergenoffenschaft als gemeinsame Anlagen (8 62
Absatz 2 Satz 2 des Waffergesetzes) angelegt werden , dieser
gegen ein Entgelt , das dem nach 8 16 Absatz 2 angesetzten
Werte des verwendeten Geländes entspricht, und das der Waffe
zufließt, andernfalls der Gemeinde unentgeltlich zu überwei¬
sen.

(5) Für Feldwege, welche die Gemeinde eingeworfen hat,
und für Wafferläufe (mit Ausnahme der in Absatz 2 erwähn¬
ten Be- nnd Entwässerungsgräben ) wird neben den Gelände¬
überweisungen nach Absatz 8 nnd 4 ein weiterer Ersatz nicht
geleistet . Der nach 8 16 Absatz 2 für diese Grundstücke ange-
fetzte Wert wird den übrigen Eigentümern gutgeschrieben, und
zwar im Verhältnis des Werts der von ihnen « «geworfenen
Grundstücke zu dem Gesamtwert der zu bereinigenden Fläche,
nachdem dieser Gesamtwert um den Wert der im vorhergehen¬
den Satz erwähnte« Grundstücke gekürzt ist.

8 18.
Neueinteilung des landwirtschaftlichen

Geländes .
(1) Das Feldbereinigungsgebiet nach Abzug der in 8 17 Ab¬

satz 2 erwähnten Flächen bildet das Umlegungsgebiet im enge¬
ren Sinn .

(2) Ehe dieses ausgeteilt wird, ist der Ertragswert der ein-
zelnen Flächen auf Grund der Einschätzung nach 8 16 festzu-
stellen ; sie sind ferner unter Berücksichtigung des neuen Weg¬
netzes erneut in Lagekassen einzuteilen . Von dem sich ergeben¬
den Gesamtwert kann der Ausschuß mst Rücksicht darauf , daß
sich die Fläche» möglicherweise nicht restlos nach der Höhe der
Ersatzansprüche einteilen laffe« , einen gewiffen Betrag abzie-
hen. in deffeu Höhe sich die Waffe an der Aufteilung beteiligt .

(3) Dem einzelnen anspruchsberechtigten Eigentümer sind
sodann Grundstücke in demjenigen Werte zuzuweisen, welcher
sich zu dem (nach Abzug des Anteils der Masse verbleibenden)
Gesamtwerte des Umlegungsgebiets verhält , wie der Wert der
von ihm eingeworfenen Grundstücke, vermehrt um den ihm
nach 8 17 Absatz 5 gutgeschriebenen Wert , zu dem Gesamt¬
werte der zu bereinigenden Fläche.

(4) Der zugewiesene Grundbesitz soll , soweit möglich , zu-
sammenhängend und von der gleichen Benützungsart sein wie
der eingeworfene. Nicht zu vermeidende Unterschiede zwischen
dem Wert der Grundstücke , den der Eigentümer zu beanspru¬
chen hat und dem Wert der Grundstücke, die ihm zugewiesen
werden sollen , sind zwischen der Waffe und dem Eigentümer
in Geld auszngleiche«. Eine Abfindung , die eine völlige Ver¬
änderung des bisherige» Wirtschaftsbetriebs nötig machen
würde, kann keinem Eigentümer zugemntet werden.

(5 ) Die der Waffe »ach Absatz 2 Satz 2 zufallenden Grund¬
stücke sind durch Versteigerung oder freihändig zu verkaufen .

(6) Den Wert von Baumen oder anderen mehrjährigen
Pflanzen oder sonstigen werterhöhenden Einrichtungen (§ 15
Absatz 3) hat , wenn fie den Eigentümer wechseln , die Waffe

dem bisherigen Eigentümer in Geld zu vergüten . Der neu«
Grundeigentümer hat. wenn er diese Gegenstände übernehmenwill, der Waffe Ersatz z» leisten , andernfalls find fie zugun¬
sten der Waffe zu verwerten. Wechsel» Grurwstücke oder
Grundstücksteile, die a»s besonderen Gründen einen eichebtich
größere» »der geringeren als den durchschnittlichen Ertrag lie¬
fern (8 16 Absatz 3) den Eigentümer , so ist der Wertunler »
schied zwischen dem bisherigen Eigentümer und der Waffe und
zwischen der Waffe und dem neuen Eigentümer in Geld aus¬
zugleichen . Für dir Frage , ob und in welcher Höhe in diesen
Fällen an den bisherigen Eigentümer eine Entschädigung zuzahlen ist, ist der Zustand zur Zeit der Abstimmung <8 8)
maßgebend.

8 IS.
Mehrere Gemarkungen .

Erstreckt sich das Umlegungsgebiet auf mehrere Gemarkun¬
gen » und wird eine der zugewiesenen Grundflächen von der
GemarkungSgrenze dnrchfchnitteu. f, stnd di« diesseits und
jenseits der Grenz« liegenden Teile als besondere Grundstücke
zu behandeln.

§ 20.
Zuteilung von Srsatzgrundstückeu in beson -

deren Fällen .
(1) Ist ein Grundstück mit einem Nießbrauch oder einem

Vorkaufsrecht belastet, so mutz das Ersatzgrundstück besonders
abgegrenzt werde» ; da» Grundstück, das ein mit einem Vor¬
kaufsrecht belastetes ersetzen soll, ist so zu legen, daß die In -
tereffe» der Berechtigten tunlichst gewahrt Koben .

(2) Wenn es zur Wahrung der Interessen einer Person , zuderen Gunsten eine Vormerkung im Grundbuch eingetragen
ist , erforderlich ist, so findet Absatz 1 entsprechende Anwen¬
dung.

8 21 .
Rechte Dritter an den Grund st ücken.

(1) Ist die neue Grundstückseinteilung in Plan gelegt, so
hat der Ausschuß eine Aufstellung darüber zu fertigen , wie
sich bei Beachtung der Vorschriften in den §§ 22—28 die RechteDritter an den Grundstücken (8 15 Absatz 4) ändern oder än¬
dern sollen und welche Geldbeträge und zu weffen Gunsten
sie gemäß § 29 öffentlich zu hinterlegen sind .

(2) Diese Rechtsänderungen und die Pflicht zur Hinterlegungwerden nur insoweit wirksam, als fie in den für vollzugsreiferklärten Entwurf des Ausschusses (8 81 ) übernommen werden.
8 22.

Unfchäblichkeitszeugnis .
Werden durch die Grenzen des Umlegungsgebiets Teilflä -

chen eines Grundstücks abgetrennt (88 2 und 5 Absatz 2) , so
sind die Bestimmungen der Artikel 27 bis 30 des badischen
Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch entsprechend,
jedoch mit folgenden Ariderungen anzuwenden : Der Antragdes Eigentümers wird durch den Vorschlag des Ausschusses
ersetzt ; der Vorschlag wird durch die Bollzugsreiferklärung des
Entwurfs durch die Waffer- und Straßenbaudirektion gemäß
8 31 rechtskräftig.

8 23.
Lafteufreiheit der Feldwege und Wasser -

laufe .
Dingliche Rechte , Pacht und Nutznießung an den künftigen

Feldwegen und den künftig zu einem öffentlichen oder natür¬
lichen nicht öffentlichen Wafferlauf gehörenden Grundstücken
erlöschen ; Vormerkungen, die im Grundbuch auf diese Grund¬
stücke eingetragen sind, werde» unwirksam.

8 34.
Dienstbarkeiten .

( 1) Dienstbarkeiten, die infolge der Umlegung für den Be¬
rechtigten keine Vorteile mehr bieten, erlöschen .

(8) Bei den übrigen Dienstbarkeiten ist festzustellen, ob sie
nach ihrem Inhalt ans den bisher belasteten Flächen bestehenbleiben müffen, oder ob sie auf Ersatzgrundstücke zu übertra¬
gen sind und auf welche.

(8) Es können, soweit erforderlich, neue Dienstbarkeiten von
Amts wegen bestellt werde».

(4) Wutz ein Eigentümer ein mit einer alten oder neuen
Dienstbarkeit belastetes Grundstück übernehmen , so hat der
Ausschuß, wenn nicht bisher schon eines der Grundstücke des
betreffenden Eigentümers mit der Dienstbarkeit belastet ist,weiter festzustellen, welche Minderung der Ertragswert des
zugewiesenen Grundstücks durch das Bestehen der Dienstbar¬
keit erleidet. Diese Wertminderung hat die Masse dem Eigen¬
tümer in Geld zu vergüten.

8 25.
Hypotheken , Grundschulde » , Rentenschulden ,

Reallaften .
( 1 ) Hypotheken , Grundschuden. Rentenschulden und Real¬

lasten gehen nach dem bisherigen Range auf das als Ersatz
geltende Grundstück über.

(2) Tritt ein Grundstück au die Stelle von mehreren Grund -
stücken, die nicht in gleicher Weise mit Hypotheken . Grund¬
schulden , Rentenschulden oder Reallasten belastet fiitb , so er»
strecken sich die übergegangenen Rechte nach dem bisherigen
Range auf den Bruchteil des zugewiesenen Grundstücks, wel¬
cher gleich ist dem gemäß 8 16 Absatz 2 ermittelten Wert des
ursprünglich belasteten Grandstücks, geteilt durch den Wert
aller Grundstücke , für die das neue Grundstück als Ersatz be¬
stimmt ist.

(3) Trete » mehrere Grundstücke an die Süstl« eines Grund -
stücks , so sind sie mit einer Gesamt-Hypothek , -Grundschuld,
-Rentenschuld oder «Reailast zu belasten.

(4) Treten unter der in Absatz 2 angegebenen Vorausset¬
zung mehrere Grundstücke an die Stelle von mehreren , ohne
daß die einzelnen neuen Grundstücke als Ersatz für die ein-
zelnen alten gelte« können , so sind Gesamt-Hypotheken. -Grund¬
schulden , -Rentenschulden oder -Reallaften auf Bruchteile ge¬
mäß Absatz 2 einzutragen .

(5) Entsprechend dem Absatz 3 und 4 ist auch zu verfahren ,
wenn nur ein Teil eines belasteten Grundstücks in die Um¬
legung einbezogen wird.

8 26.
Vorkaufsrechte uud Vormerkungen .

Vorkaufsrechte uud Vormerkungen find auf das Ersatzgrund ,
stück zu übertragen .

8 27.
Pachtverträge .

(1) Ist ein einbezogenes Grundstück verpachtet, so ist dem
Pächter , wenn möAich, eine Fläche gleicher BenütznugSart und
gleichen Ertragswerts von dem oder den Ersatzgrundstücken
als Pachtgut zu überweise«.

(2) Läßt sich die» nicht völlig erreichen, so ist der Wertunter¬
schied durch Erhöhung oder Minderung de» Pachtzinses oder
ausnahmsweise durch eine Geldleistung auszugleichen ; auch
di« Sündiguug des PachtverhältniffeS kann zngelaffen werden .

8 28.
Nutznießung .

Ist ei» einbezogenes Grundstück mit einer Nutznießung be¬
lastet, so finden die Bestim"-" " « -,, deS 8 27 Absatz 1 entspre¬
chende Anwendung.

8 29.
Hiurerlegung von Geldabfindungeu .

( 1 ) Die dem Eigentümer eines mit Hypotheken . Grundschul¬den. Rentenschulden oder Reallaften belasteten Grnndstuck»zug«w« sene Geldabfindung ist in Ermangelung einer mlde-
reNt^

Vevembarung zur Sicherung der Gläubiger öffentlich zu
(2) Diese Bestimmung findet keine Anwendung, wenn es sichhandelt '
1 um die Abtretung der Teilfläche eines Grundstücks gemäß8 22,
2. um eine Geldabfindung gemäß 8 18 Absatz 6,3. um einen Betrag von weniger als 10 jm für da» ei»,

zelne Grundstück.
. 8 « >.
Anhörung der Beteiligten .

(1 ) Der von dem Ausschuß ausgearbeitete Entwurf ist der
Wasser- und Straßenbaudirektion zur Prüfung vorzulegen.
Ergeben sich kein« Anstände oder find fie behoben , so hat da»
Bezirksamt den Entwurf zur Einsicht der Beteiligten 14 Tag «
lang offrnzulegen und die Beteiligten zu einer Schlußtagfahrt
emzuladen , in der etwaige Einwendungen gegen den Entwurfbei Ausschlußvermeiden zu erheben sind . Die Bestimmungenin 8 16 finden mit der Maßgabe entsprechnde Anwendung,daß jedem Eigentümer außer ernem Abdruck der Bekanntma -
chung ein Auszug aus dem Entwurf übersandt werden soll,aus dem sie die ihnen zugedachten Rechte und angesonnenen
Leistungen ersehen können .

(2) über Einwendungen entscheidet der Ausschuß . Gegen
seine Entscheidung kann der Einwendende innerhalb 14 Ta¬
gen von der Eröffnung des Bescheides an Beschwerde an die
Wasser- und Straßenbaudirektion einlegen. Stützt sich die Be¬
schwerde darauf , daß in dem Verfahren gemäß 88 17 ff . in der
Beurteilung tatsächlicher Verhältnisse Fehler unterlaufen seien,und ist wahrscheinlich gemacht , daß es sich um erhebliche Fehler
handelt , so hat die Waffer- und Straßenbaudirektion vor ihrer
Entscheidung eine nochmalige Prüfung durch den Ausschuß,
den sie zu diesem Zwecke um mehrere Sachverständige der-

S
rößert, anzuordnen ; anderfalls ist die Beschwerde von vorn-
erein abzuweisen .

(3) Hält die Waffer- und Straßenbaudirektion die Be¬
schwerde ganz oder zum Teil für begründet, so weist sie den
Ausschuß an , den Entwurf entsprechend zu ändern ; zugleich
bestimmt sie, ob die Tagfahrt nach Absatz 1 zu wiederholen ist ;
hiervon ist abzusehen, wenn die Änderung für die übrigen
Beteiligten von unerheblicher oder nur für einzelne Beteiligt«
von erheblicher Wirkung ist ; in dem letzteren Falle ist di«
Entscheidung diesen Beteiligten besonders zu eröffnen.

(4) Wird der Beschwerde von der Waffer- und Straßenbau -
direktion nicht oder nicht in vollem Umfange stattgegeben, so
kann der Beschwerdeführer, wird ihr stattgegeben , so kann
jeder der übrigen Beteiligten innerhalb 14 Tagen von dev
zweiten Tagfahrt nach Absatz 1 oder von der besonderen Er¬
öffnung an Rekurs an den Finanzminister einlegen.

(5) Ein Rekurs mit der Behauptung , daß in der Beurteilung
tatsächlicher Verhältnisse Fehler unterlaufen seien , ist nur zu¬
lässig , wenn der Rekurrent Nachweisen kann , daß eine erheb¬
liche nachteilige Wirkung für ihn eintritt .

8 31 .
Vollzugsreiferklärung .

( 1 ) Sind in der Schluhtagfahrt keine Einsprachen vorgebracht
worden, oder sind sie erledigt, so erklärt die Waffer- und Stra -
ßenbaudirektion den gegebenenfalls abgeänderten Entwurf des
Ausschusses für vollzugsreif und bestimmt zugleich den Tag ,
an dem er wirksam wird. Beziehen sich die Einsprachen nicht
auf die Grundstückszuteilung, so kann der Entwurf mit ent¬
sprechendem Vorbehalt für vollzugsreif erklärt werden, ehe dre
Einsprachen erledigt sind .

(2) Die Entschließung der Wasser- und Stratzenbaudirek- ,tion ist endgültig . Sie ist in den amtlichen Verkündigungs- !
blättern des Bezirks und ortsüblich bekanntzumachen .

(3) Soweit Rechtsverhältnisse durch die Bollzugsreiferklärung
geändert werden, sind die Änderungen für die Gerichte bin-,dend.

8 32.
Eintragung in das Grundbuch .

Die Grundbuchämter haben auf Ersuchen der Waffer- unK
Straßenbaudirektion die Grundbücher alsbald nach dem voll¬
zugsreifen Plane zu berichtigen .

8 33.
K o st e n.

(1 ) Zu den Kosten der Feldbereinigung gehören :
1 . die persönlichen und sachlichen Unkosten der beteiligten

Staatsbehörden » soweit sie nicht unter Ziffer 8 und 4?
fallen ,

2. die persönlichen und allgemeinen sachlichen Unkosten des
Ausschuffes,

3 . die Kosten der Bearbeitung des Feldbereinigungsentwurfs
durch den Ausschuß sowie der Vermeffung und Vermar¬
kung der Grundstücke ,

4 . die Kosten der Herstellung oder Änderung von Feldwegen
und Wafferläufen einschließlich der Bearbeitung der Werk¬
pläne ,

5. die nach dem vollzugsreifen Entwurf von der Waffe zu
zahlenden — abzüglich der ihr zukommenden — Vergü¬
tungen .

(2) Von diesen Kosten übernimmt der Staat diejenigen de»
Ziffer 1 , von denjenigen der Ziffer 2 die Vermeng des
Vorsitzenden des Ausschuffes und der drei dem Ausschuß an -
gehörenden Beamten und von denjenigen unter der Ziffer 3
50 Hundertteile der nach den maßgebenden Bestimmungen zu
erhebenden Gebühren für die Ärbesten der Vermessungs¬
ämter . Der Finanzminister kann den Anteil des Staates an
den Vermeffungs ' osten i u einzelnen Falle bis zu 66 Hundert¬
teilen erhöhen, wenn die Aufbringung der restlichen 50 Hun --
dertteile nach Lage der Verhältniffe weder den an der Feld¬
bereinigung Beteiligten (Absatz 8 und 4) , noch den Gemeinden
(Absatz 5) zugemutet werden kann.

(3 ) Die übrigen Kosten sind auf die nach § 13 Absatz 3 bei
der Austeilung berücksichtigten Eigentümer in der Weise umzu¬
legen , daß ihr Anteil sich zu dem Gesaintbetrag- verhält , wie
der Wert der ihnen zugewiesenen Grundstücke zu dem Gesamt-
wert der aufgeteilten Fläche .

(4) Erwächst Grundstücken aus der Feldbereinigung ein gau-
besonderer Vorteil , so können ihre Eigentümer mst einem ent-
sprechend höheren Beitrag zu den Kosten beigezogen werden.
Erwächst Grundstücken aus der Feldbereinigung kein oder nur
ein geringer Vorteil , so können ihre Eigentümer von einem
Beitrag zu den Kosten ganz oder teilweise befreit werden.

(5) Durch Gemeindebeschlutz können die auf die Eigentümer
entfallenden Kosten ohne Rückersatz auf die Gemeindekaffe
übernommen werden. Erstreckt sich die Feldbereinigung auf
mehrere Gemarkungen , und bestehen zwischen den beteiligten
Gemeinden Meinungsverschiedenheiten darüber, welche Ko¬
stenanteile auf sie entfallen , so entscheidet hierüber die Was¬
ser- und Straßenbaudirektion endgültig.

(6) Die durch unzuläffige oder unbegründete Beschwerden
uud Rekurse verursachten Kosten sind von den Beschwerdefüh¬
rern zu tragen .



' • J 34-
Endabrechnung .

Die Endabrechnung über die Kosten und ihre Verteilung l>at
der Ausschuß aufzustellen und der Wasser- und Straßen¬
baudirektion zur Prüfung und Bestätigung vorzulegen.

8 35.
Kassenführ u n g.

. ( 1 ) Die bei der Feldbereinigung notwendigen Kassengeschäfte
hat, falls nicht ein besonderer Rechner bestellt wird, die Ge¬
markungsgemeinde zu führen ; sie hat insbesondere die im
Verfahren entstehenden Kosten , soweit sie nicht endgültig von
der Staatskasse getragen werden, vorschüßlich zu bestreiten und
in angemessenen Fristen von den Eigentümern zurückzuerhe¬ben . 8 33 Absatz 5 Satz 2 findet entsprechendeAnwendung.

(2) Die für die Betreibung der öffentlichen Abgaben gelten¬den Vvrschriften sind entsprechend anzuwenden.
(3) Die Gemeinde ist berechtigt , zur Sicherung ihrer Ersatz¬

forderungen die Eintragung einer Sicherungshypothek an den
in das Verfahren einbezogenen Grundstücken der Schuldner zu
verlangen . Die Eintragung erfolgt auf Ersuchen des Bezirks¬
amts .

III . Abschnitt .
Feldweganlagen ohne Umlegung.

8 36.
Anwendung vorhergehender Vorschriften .
Soll die Feldbereinigung lediglich in der Neuanlage , Ände¬

rung oder Beseitigung von Feldwegen bestehen , so finden die
Vorschriften des II . Abschnittes entsprechende Anwendung , so¬weit nicht in den 88 87 bis 49 etwas anderes bestimnit ist .

8 37.
Befreite Grundstücke .

Abweichend von 8 6 können auch Grundstücke , die zu einem
geschlossenen Rebgebiet gehören oder hauptsächlich dem Obstbau
dienen, in das Verfahren einbezogen werden.

8 38.
Einleitung des Verfahrens .

In dem Plane , den die Wasser - und Straßenbaudirektion
ihrem Anträge gemäß 8 7 anzuschließen hat, ist anzugeben,
welche Feldwege neu angelegt und geändert werden sollen;
ferner sind in dem Plane die Grenzen des Gebiets zu bezeich¬
nen , für das diese Feldwege von Nutzen sind .

8 39.
A u f st e l l u n g des Entwurfs .

An Stelle der 88 14 bis 29 treten die Bestimmungen der
§8 40 bis 48 .

8 40.
Änderung des Planes , Ausscheidung der

Feldwege .
(1) Hält der Ausschuß eine Änderung des dem Anträge zu¬

grunde liegenden Planes für erwünscht, so hat er den geän¬derten Entwurf der Wasser- und Straßenbaudirektion zur Ge¬
nehmigung vorzulegen. Ist diese der Auffassung, daß es sich
um eine wesentliche Änderung handelt , so hat sie die Wieder¬
holung der Tagfahrt nach 8 8 zu veranlassen.

(2s Steht der Entwurf endgültig fest , so sind die für die
künftigen Feldwege erforderlichen und entbehrlichen Flächen
zu vermarken und zu vermessen .

8 41 .
Besitzänderungen , Ersatzleistungen .

fl ) Die Feldwege in dein Feldbereinigungsgebiet werden
unentgeltlich . der , Gemarkungsgemeinde überwiesen, die sie
künftig auf ihre Kosten zu unterhalten hat . Für Gelände,das vor der Feldbereinigung für Feldwege der Gemeinde in
Anspruch genommen war , nach der " cldbereinigung aber die¬
sem Zwecke nicht mehr dient , wird neoen der Geländeüberwei -
sllng nach dem vorhergehenden Satze ein weiterer Ersatz nicht
geleistet.

(2 ) Die Fläche der zu beseitigenden Feldwege oder Wegteile
ist den Anliegern , entlang ihren Grundstücken, zuzuweisen.

, (3) Bleibt auf der einen Seite des Feldwegs ein Grundstück
übrig , das wegen seiner geringen Fläche sich für den landwirt¬
schaftlichen Betrieb nicht eignet ( Kleinstück ) , so ist es dem oder
den anstoßenden Eigentümern , welche dadurch den Zugang zudem Feldweg erhalten , oder, falls diese die Annahme ableh¬
nen , der Gemeinde zuzutveisen.

(4) Der Wert der Flächen, die den Eigentümer wechseln , ist
von dem Ausschuß nach ibrer durchschnittlichen Ertragsfähig¬
keit festzustellen.

(5 ) Bei dieser Bewertung bleibt der Umstand unberücksich¬
tigt , daß auf den Flächen Bäume oder andere mehrjährige
Pflanzen oder sonstige werterhöhende Einrichtungen vorhanden
sind , und daß ein Grundstück aus besonderen Gründen vor¬
übergehend einen erheblich größeren oder geringeren als den
durchschnittlichen Ertrag liefert ; es ist vielmehr im ersten
Falle der Wert der Bäume , Pflanzen und Einrichtungen uud
im zweiten Falle der Wertnnterschied besonders zu ermitteln .

(6) Die nach Absatz 4 und 5 ermittelten Beträge stellen die
Vergütung dar , welche — vorbehaltlich der in Absatz I vor¬
gesehenen Ausnahmen — die Masse den Abtretenden zu ge¬
währen oder die Erwerber der Masse zu ersetzen haben. Will
der neue Grundstückseigentümer die Bäume oder die anderen
mehrjährigen Pflanzen oder die werterhöhenden Einrichtungen
nicht übernehmen , so sind sie zugunsten der Masse zu ver¬
werten

8 42.
Rechte Dritter an Gtundstücken

Der Ausschuß hat eine Aufstellung darüber zu fertigen , wie
sich bei Beachtung der Vorschriften der 88 43—46 die RechteDritter an den Grundstücken ändern oder ändern sollen und
welche Geldbeträge und zu Westen Gunsten sie gemäß 8 47
öffentlich zu hinterlegen sind .

8 43 .
Unschädlichkeitszeugnis .

Werden iin Vollzug des Verfahrens Teilflächen eines
Grundstücks abgetrennt , so sind die Bestimmungen der Ar¬tikel 27 bis 30 des badischen Ausführungsgesetzes zum Bür¬
gerlichen Gesetzbuch entsprechend, jedoch mit folgenden Ände¬
rungen anzuwenden : Der Antrag des Eigentümers wird durchden Vorschlag des Ausschusses ersetzt ; der Vorschlag wird durchdie Vollzugsreiferklärung des Entwurfs durch die Wasser- und
Straßenbaudirektion gemäß 8 31 rechtskräftig.

8 44.
Lastenfreiheit der Feldwege .

Dingliche Rechie , Pacht und Nutznießung an den künftigenFeldwegen erlöschen ; Vormerkungen, die im Grundbuch aufdiese Grundstücke eingetragen sind , werden unwirksain.
8 45 .

Dienstbarkeiten .
( 1 ) Dienstbarkeiten , die infolge der Änderung der Feldwegezwecklos geworden sind , erlöschen .

(2) Es können, soweit erforderlich, neue Dienstbarkeiten vonAmts tvcgen bestellt werden . In diesem Falle hat der Aus¬
schuß festzustellen, welche Minderung der Ertragsivert des be¬lasteten Grundstücks durch das Bestehen der Dienstbarkeit er¬leidet. Diese Wertminderung hat die Maffe dem Eigentümerin Geld zu vergüten.

8 46.
Hypotheken » Grundschulden , Renten¬

schulden , Reallasten .
Durchschneidet ein neuer Feldweg ein bisher zusammen¬hängendes Grundstück, das mit Hypotheken , Grundschulden,Rentenschulden oder Reallasten belastet ist, so sind auf bei¬

den Grenzstücken Gesamt -Hypotheken , -Grundschulden, -Ren¬
tenschulden oder -Reallasten einzutragen .

8 47.
Hinterlegung von Geldabfindungen .

(1 ) Die dem Eigentümer eines mit Hypotheken , Grundschul¬den, Rentenschulden oder Reallasten belasteten Grundstückszu¬gewiesene Geldabfindung, ist in Ermangelung einer anderen
Vereinbarung zur Sicherung der Gläubiger öffentlich zu hin-

»terlegen .
(2) Diese Bestimmung findet keine Anwendung , wenn es sich

handelt
1 . um die Abtretung der Teilfläche eines Grundstücks gemäß

8 43.
2 . um eine Gekdabfindung für die in 8 41 Absatz 5 erwähn¬ten Werte,
3 . um einen Betrag von weniger als 10 JM für das ein¬

zelne Grundstück .
8 48.

Abweichung von der regelmäßigen
Kostenvertetlung .

Der Ausschuß hat darzulegen , ob und in welchen Fällenund in welchem Umfange von der Bestimmung in 8 33 Ab¬
satz 4 Gebrauch gemacht werden soll.

8 49.
K o st e n.

An Stelle des 8 33 Absatz 3 tritt folgende Bestimmung :Die nicht vom Staate übernommenen Kosten sind auf die
an dem Verfahren beteiligten Eigentümer , jedoch mit Aus¬
nahme der Gemeinde im Falle des 8 41 Absatz 1, in der Weise
umzulege» , daß ihr Anteil zu dem Gesamtbetrag sich verhältwie die Fläche ihrer Grundstücke zu der Fläche aller beitrags¬
pflichtiger Grundstücke.

IV . Abschnitt .
Straf - und Übergangsbestimmungen .

8 so .
Strafvorschrift .

Wer ein Merkmal, das zur Vorbereitung oder Durchfüh¬
rung einer Feldbereinigung angebracht wurde, an eine un¬
richtige Stelle rückt, beseitigt oder unkenntlich macht, wird» so¬fern nicht nach anderen Gesetzen eine schwerere Strafe verwirkt
ist , mit Geldstrafe bis zu 160 Reichsmark bestraft.

8 bi .
Inkrafttreten des Gesetzes .

Dieses Gesetz tritt am 1 . April 1931 in Kraft . Mit dem¬
selben Tage werden aufgehoben :

1 . das Gesetz, die Berbesterung der Feldeinteilung (Feld¬
bereinigung ) betr ., in der Faffung der Bekanntmachungvom 21 . Mai 1886 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite
304 ) mit Ausnahme des Artikels 23 Absatz 1 ,

2 . Artikel 34 des badischen Ausführungsgesetzes zum Bür¬
gerlichen Gesetzbuch in der Faffung der Bekanntmachungvom 13. Oktober 1925 (Gesetz - und VerordnungsblattSeite 281 ),

3 . 8 41 Ziffer 1 des Ausführungsgesetzes zur Grundbuch-
ordnung vom 19. Juni 1899 (Gesetz- und VerordnungsblattSeite 273 ).

4 . 8 3 Ziffer 28, 29 und 30 des Gesetzes , die Verwaltungs¬
rechtspflege betr .» vom 14. Juni 1884 (Gesetz- und Ver¬
ordnungsblatt Seite 197 ) .

8 62.
Im Lauf befindliche Verfahren .

Feldbereinigungsverfahren , die am 1 . April 1931 im Laufesind, werden, wenn die Tagfahrt nach Artikel 6 des Gesetzesvom 21 . Mai 1886 an diesem Tage schon stattgefunden fyit,nach den bisherigen Vorschriften zu Ende geführt .

8 53.
Vollzug des Gesetzes .

Der Minister der Finanzen ist ermächtigt, im Benehmenmit den Ministern des Innern und der Justiz Vollzugsvor¬schriften zu erlaffen.

8 54.

Änderung des Wassergesetzes .
Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes wirddas Waffergesetz in der Faffung der Bekanntmachung vom12. April 1913 (Gesetz - und Verordnungsblatt Seite 250) unddas Gesetz über die Änderung des Waffergesetzes vom 8. Au¬

gust 1924 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 241 ) geändertwie folgt :
1 . 8 58 Absatz 5 erhält folgende Faffung :

(5) Zu dem Eintritt in die Genoffenschaft, der Über¬
tragung des Eigentums oder anderer Rechte an einem
Grundstückauf die Genossenschaft und der Belastung eines
Grundstücks mit einem Rechte zugunsten der Genoffen¬
schaft bedürfen gesetzliche Vertreter nicht der Genehmi¬
gung des Bormundschaftsgerichts, Gemeinden, Kirchen¬
gemeinden, Stiftungen und sonstige der Aufsicht unter¬
liegende Gemeinschaften oder Anstalten nicht der Geneh¬
migung der staatlichen und kirchlichen Aufsichtsbehörde,
Eigentümer eines geschloffenen HofgutS nicht der Geneh¬
migung der Staatsbehörde . Ist ein Widerspruch gegendie Richtigkeit des Grundbuchs eingetragen , so ist auchdie Zustimmung des durch den Widerspruch Geschützten
erforderlich.

2. 8 59 Absatz 2 erhält folgende Faffung :
(2) Zur Erlangung der Genehmigung ist erforderlich,daß der Verwaltungsbehörde Art , Zweck und örtlicher

Umfang des Unternehmens , die Grundstücke , welche andem Unternehmen beteiligt sind, und ihre Eigentümer
bezeichnet werden, ein das Unternehmen darstellenderPlan nebst den erforderlichen Zeichnungen, Beschreibun¬gen und Darstellungen vorgelegt und der Nachweis ge¬liefert wird, daß sämtliche beteiligte Eigentümer der Bil¬
dung der Genoffenschaft schriftlich zugestimmt haben oder
daß in der Abstimmungstagfahrt gemäß 8 32 sich nicktdie gesetzlich notwendige Stnnmenzahl gegen die Bildungder Genossenschaft ausgesprochen hat.

3 . 8 76 Absatz 1 erhält folgende Fassung :
( 1 ) Kann ein dem öffentlichen Interesse oder einemüberwiegenden Interesse der Landeskultur oder der Jn -̂dustrie dienendes Unternehmen , welches die Ausführungvon Anlagen der in 8 58 Absatz 1 Ziffer 1—5 bezeich-neten Art (vergleiche auch 8 58 Absatz 2 ) beabsichtigt ,zweckmäßig nur daun ausgeführt werden, wenn dieGrundstücke von Eigentümern , welche die Teilnahme der-weigern, in das Genoffenschaftsgebiet einbezogen werden»so können diese in einem gemäß den 88 77—83 durch ,zuführenden Verfahren verpflichtet werden, mit den inBetracht kommenden Grundstücken der Genossenschaft alsMitglieder beizutreten .

4 . 8 80 erhält folgende Fassung :
(1 ) Sind Anstände der in 8 79 bezeichneten Art nichtzu erheben, oder sind sie beseitigt, so hat das Bezirksamtden Antrag nebst Anlagen und dem Gutachten der tech¬nischen Staatsbehörde in der Gemeinde oder den Ge¬meinden, auf deren Gemarkung sich das Genoffenschafts,gebiet erstrecken soll, zur Einsicht der Beteiligten 14 Tagelang öffenzulegen. Die Offenlegung ist in den amtlichenVerkündigungsblättern des Bezirks und ortsüblich be-

kanntzumachen. In dieser Bekanntmachung sind zugleichdie Beteiligten zu einer Tagfahrt einzuladen , in derüber die Frage , ob dem Antrag stattgegeben werden soll,und gegebenenfalls über die Satzungen und die Wahlvon Bevollmächtigten beraten und abgestimmt wird.Außerdem soll den Eigentümern , deren Beitritt zu der
Genossenschaft beantragt ist, ein Abdruck der Bekannt¬
machung und des 8 80a dieses Gesetzes , sowie eine An¬gabe darüber , wie das Stimmengewicht berechnet wirdund bei welcher Stimmenzahl der Antrag als abgelehntgilt , zugesandt werden.

(2) Zwischen dem Beginn der Offenlegungsfrist undder Tagfahrt soll eine Zeitspanne von mindestens 3 Wo¬
chen liegen.

(3) Die Offenlegung und Bekanntmachung, die ineinem etwa gleichzeitig schwebenden Verleihung »- oder
Genehmigungsverfahren erforderlich ist, kann mit der
Offenlegung und Bekanntmachung nach diesem Paragra¬phen verbunden werden.

5. Hinter 8 80 iit folgender 8 80a einzufügen :
, 80s . Stimmberechtigte .

(1 ) Siimmoerecyrigt sind diejenigen Personen , die zurZeit der Abstimmung Eigentümer der beteiligten Grund -
stücke sind, sie können sich durch schriftlich Bevollmächtigtevertreten lassen .

(2) Ist em Wider,prucy gegen die Richtigkeit desGrundbuchs eingetragen , so gilt die Zustimmung für die-
ses Grundstück als verweigert , wenn entweder der alsEigentümer Eingetragene oder der durch den WiderspruchGeschützte seine Zustimmung versagl.

(3) Sind an einem Grundstück mehrere Personen als
Miteigentümer , Miterben oder Gesellschafter beteiligt,so kann jede ihre Stimme unabhängig von den Milbe-
rechtigten abgeben; jede stimme wird aber nur mit dem
Bruchteil gerechnet, der dem Eigentumsanteil (Erbteil ,Anteil am Gesellschaftsvermögen) entspricht.

(4) Bei Grundstücken von Eheleuten ist derjenige Ehe¬gatte zur Abstimmung befugt, dem die Verwaltung de»Grundstücks zusteht; einer Ermächtigung des ärmerenEhegatten bedarf er nicht . Bei Grundstücken, die zumGesamtgut einer fortgesetzten Gütergemeinschaft gehören
( 8 1485 des Bürgerlichen Gesetzbuches ) , ist der über¬lebende Ehegatte zur Abstimmung befugt.

(5) Gesetzliche Vertreter bedürfen nicht der Genehmi¬gung des Bormundschaftsgerichts, die Vertreter von Ge¬meinden, Kirchengemeinden, Stiftungen und sonstigender Aufsicht unterliegenden Gemeinschaften oder Anstal¬ten nicht der Genehmigung der staatlichen und kirchlichenAufsichtsbehörde, die Eigentümer eines geschloffenen Hof¬guts nicht der Genehmigung der Staatsbehörde .
(6) Die Abstimmung der Stimmberechtigten ist auchfür ihre Rechtsnachfolger bindend.
(7) In der Abstimmungstagfahrt können auch Dritte ,deren Rechte und Interessen durch das Unternehmen be¬rührt werden, Einwendungen geltend machen und zurErörterung stellen .

6 . 8 82 Absatz 2 Ziffer 4 erhält folgende Fassung :4. Falls die Bildung der Genossenschaft nicht abgelehntist, über die Satzungen und die Wahl der Bevollmächtig,ten, welche die Genossenschaft bis zur Bestellung desVorstands zu vertreten haben.7. 8 82 Absatz 3 erhält folgende Fassung : j
(3) Ein Antrag gilt als abgelehnt, wenn sich in denFällen des 8 58 Absatz 1 Ziffer 1—3 mindestens % , inden Fällen des 8 58 Absatz 1 Ziffer 4 und 5 mindestensdie Hälfte der insgesamt vorhandenen Stimmen gegenihn aussprechen

8. In 8 82 Absatz 4 ist der Nebensatz „wobei in dem Proto¬koll . . . aufzuführen sind " zu streichen .
9. 8 83 Absatz 1 erhält folgende Fassung :

(1 ) Wenn in der Abstimmungstagfahrt der Beitritts¬
zwang nicht abgelehnt worden ist, so ist darüber , ob und
welche Eigentümer der Genossenschaft als Mitglieder bei¬
zutreten verpflichtet sind, eine Entscheidung der Zentral¬
behörde herbeizuführen .

8 55.
Änderung des O r t s st r a ß e n g e s e tz e S.

Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes wird da»
Ortsstraßengesetz vom 15. Oktober 1908 (Gesetz- und Verord¬
nungsblatt Seite 605) geändert wie folgt :

8 18 erhält folgende Faffung :
Hinsichtlich der auf den Grundstücken des bisherigen

Besitzstandes ruhenden Rechten Dritter sind im Falle der
Neueinteilung die 88 21—29 des Gesetzes über die Feld¬bereinigung mit folgenden Änderungen anzuwenden :

1 . Die Aufstellung darüber , wie sich die Rechte Drit¬ter an den Grundstücken ändern , hat der Gemeinderat
zu fertigen ,

2. die auf Kleinstücken (8 14 Absatz 4) lastenden Hypo¬
theken , Grundschulden, Rentenschulden und Neallasten
erlöschen ,

3 . im Falle des 8 24 Absatz 4 des Gesetzes über die
Feldbereinigung ist die Wertsminderung nicht nach dem
Ertragswert , sondern unter Beachtung der Grundsätzedes Enteignungsgesetzes festzustelle » .

8 56.
Änderung des Grundbuchausführungs -

gesetzes .
. In 8 27 Absatz 1 des Grundbuchausführvngsgesetzes in der

Faffung der Bekanntmachung vom 13. Oktober 1925 (Gesctz-
und Verordnungsblatt Seite 296 ) werden die Worte : „Ar¬
tikel 20 des Feldbereinigungsgesetzes vom 5 . Mai 1856 in der
Fassung der Bekanntmachung vom 21 . Mai 1836 , Gesetz - und
Verordnungsblatt Seite 304" durch die Worte : „8 32 de» Ge¬
setzes über die Feldbereiuigung vom . . Gesetz- und Ber -
ordnunasblatt Seite - " ersetzt .
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